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Richtlinie zur Durchfüh-
rung des Anerkennungs- und 
Berichtsverfahrens nach dem 
Niedersächsischen Bildungs-

urlaubsgesetz (NBildUG) 
RdErl. d. MWK v. 23.04.1997 –  

32-53500-20 – 
– VORIS 22450 02 00 00 004 – 

Bezug: RdErl. v. 18.02.1991 (Nds. MBl. S. 412), 
geändert durch RdErl. v. 10.12. 1992(Nds. MBl. 

S. 1754) – VORIS 22450 02 00 00 002 – 

Zur Durchführung des Anerkennungs- und Berichtsver-
fahrens nach dem NBildUG in der Fassung vom 25.01.1991 
(Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch § 21 des 
Gesetzes vom 12.12.1996 (Nds. GVBl. S. 488), bestimme 
ich Folgendes: 

1. Allgemeines 

1.1 Ein Anspruch auf Bildungsurlaub besteht nur für 
anerkannte Veranstaltungen. Zuständige Stelle für die 
Anerkennung ist nach dem Beschluss der LReg. vom 
10.12.1996 der Niedersächsische Bund für freie Erwach-
senenbildung e. V. – Verwaltungsstelle – (im Folgenden: 
Verwaltungsstelle). 

1.2.1 Die Veranstaltung muss öffentlich angekündigt 
werden (z. B. in der Presse und an sonstigen dafür geeig-
neten Stellen). Die Ankündigung kann auf den regionalen 
Arbeitsbereich des Veranstalters beschränkt werden. 
Das Programm muss einem unbestimmten Personen-
kreis zugänglich sein (z. B. durch Auslage oder Versand). 

1.2.2 Die Veranstaltung muss so rechtzeitig angekündigt 
werden, dass Interessierte den Bildungsurlaubsanspruch 
gegenüber ihrer Arbeitgeberin oder ihrem Arbeitgeber 
fristgerecht geltend machen können (§ 8 Abs. 1 NBildUG). 

1.3.1 Die Zulassung der Teilnehmenden hat grundsätz-
lich nach der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldungen 
zu erfolgen. 

1.3.2 Der Veranstalter hat den Teilnehmenden rechtzei-
tig eine Anmeldebestätigung zur Vorlage bei der Arbeit-
geberin oder dem Arbeitgeber zuzuleiten. Diese muss 

1.  Name und Anschrift des Veranstalters, 

2.  Thema, Termin und Ort der Bildungsveranstaltung, 

3. Datum und Aktenzeichen des Anerkennungsbe-
scheides der Verwaltungsstelle sowie 

4. Name und Anschrift der/des zu dieser Bildungsveran-
staltung zugelassenen Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmers enthalten.  

1.3.3 Bei Veranstaltungen, die für Teilzeitbeschäftigte 
oder Beschäftigte in Werkstätten für Behinderte ausge-
schrieben sind, ist in der Anmeldebestätigung der Hin-

weis aufzunehmen, dass die Veranstaltung nur für diesen 
Personenkreis anerkannt ist. 

1.4 Eine Ausnahme vom Offenheitserfordernis ist nur 
zulässig, wenn dies aus besonderen Gründen geboten 
ist. Solche Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn 
für die Teilnahme an der Veranstaltung vergleichbare 
Bildungs- oder Erfahrungsvoraussetzungen erforderlich 
sind. Die Zugehörigkeit zu Parteien, politischen Vereini-
gungen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Religions-
gemeinschaften, Arbeitgeberverbänden oder ähnlichen 
Vereinigungen ist kein besonderer Grund in diesem Sinne. 

1.5 Der Veranstalter hat nach Abschluss der Veranstaltung 
die Teilnahme nach dem Muster der Anlage 5 (Formblatt 
„T“) zu bestätigen. 

2. Anerkennung einer Bildungsveranstal-
tung auf Antrag des Trägers 

2.1.1 Träger, die erstmals die Anerkennung einer Veranstal-
tung beantragen, haben den Nachweis ihrer Leistungs-
fähigkeit nach dem Muster der Anlage 1 (Formblatt „V“) 
zu führen. Entsprechendes gilt für änderungsanzeigen. 

2.1.2 Für Träger von Veranstaltungen, deren Einrichtungen 
nach dem Erwachsenen- oder Jugendbildungsrecht eines 
Landes der Bundesrepublik Deutschland anerkannt sind 
oder gefördert werden, sowie für die Bundeszentrale oder 
die Landeszentralen für politische Bildung findet Nr. 2.1.1 
keine Anwendung. 

2.1.3 Träger von Bildungsveranstaltungen, die weder juris- 
tische Personen des öffentlichen Rechts noch gemein-
nützig i. S. des Steuerrechts sind, haben zugleich mit dem 
Erstantrag zusätzliche Angaben über mindestens vier 
exemplarische Bildungsveranstaltungen aus den letzten 
beiden Jahren zu machen, die sie in eigener pädago-
gischer Verantwortung durchgeführt haben. 

2.2.1 Die Anerkennung einer Veranstaltung soll spätestens 
drei Monate vor Beginn nach dem Muster der Anlage 
2 (Formblatt „A“) bei der Verwaltungsstelle beantragt 
werden. Bei Veranstaltungen, die aus aktuellem Anlass 
angeboten werden, soll der Antrag möglichst zwei Monate 
vor Beginn gestellt werden. 

2.2.2 Treten nach der Anerkennung einer Veranstal-
tung hinsichtlich der Lernziele, der Inhalte, der täglichen 
Arbeitszeiten oder sonstige, die Anerkennung berührende 
änderungen gegenüber den Angaben im Antrag ein, so 
ist dies der Verwaltungsstelle unverzüglich anzuzeigen. 

2.3 Parallel- und Wiederholungsveranstaltungen nach § 2 
Abs. 2 DVO-NBildUG müssen hinsichtlich des Programms 
und des zeitlichen Ablaufs mit der anerkannten Veran-
staltung übereinstimmen. Nr. 2.2.2 gilt entsprechend. 
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3. Anerkennung einer Bildungsveranstal-
tung auf Antrag einer Arbeitnehmerin oder 
eines Arbeitnehmers 

Eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer kann die 
Anerkennung einer Veranstaltung nur beantragen, wenn 

1. die Veranstaltung außerhalb Niedersachsens statt-
findet, 

2. der Träger seinen Sitz nicht in Niedersachsen hat 
und 

3. der Träger die Anerkennung nicht selbst beantragt. 
Die Anerkennung soll spätestens zwei Monate vor 
Beginn der Veranstaltung nach dem Muster der 
Anlage 3 (Formblatt „E“) bei der Verwaltungsstelle 
beantragt werden. 

4. Berichtspflicht 

4.1 Die Träger haben bis spätestens zum 31. März des 
der Veranstaltung folgenden Kalenderjahres über jede 
anerkannte Veranstaltung einschließlich der im laufenden 
Kalenderjahr durchgeführten Wiederholungsveranstal-
tungen nach dem Muster der Anlage 4 (Formblatt „B“) 
Auskunft zu erteilen. Die Berichte können auch durch 
Datenträger übermittelt werden. Nicht durchgeführte 
und solche Veranstaltungen, für die keine Teilnehmenden 
Bildungsurlaub in Anspruch genommen haben, sind mit-
zuteilen. 

4.2 Kommt ein Träger der Berichtspflicht nicht nach, so 
kann die Verwaltungsstelle künftige Anträge dieses Trä-
gers ablehnen. 

5. Schlussbestimmung 

5.1 Dieser RdErl. tritt am 01.05.1997 in Kraft. 

5.2 Gleichzeitig wird der Bezugserlass aufgehoben. 

Anerkennungsstelle für Bildungsurlaub 

Niedersächsische Agentur für  
Erwachsenen- und Weiterbildung  
Bödekerstr. 18 
30161 Hannover 

Tel.: 0511.300330-0  
Tel.: 0511.300330-32 (für Bildungsurlaub) 

Fax: 0511.300330-40 

info@aewb-nds.de  
www.aewb-nds.de
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